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    1. Platzbelegung:

1.1. Die Spielzeiten sowie die Platzbelegung werden vom BV Werther 
festgelegt und sind dem Dfbnet zu entnehmen. Änderungen sind nur in 
Absprache mit dem Jugendvorstand bzw. den sportlichen Leitern 
zulässig.

1.2. Freundschaftsspiele werden mit einem zeitlichen Abstand von 30 
Minuten zwischen den Begegnungen geplant. Möchte eine oder 
beide Mannschaften Umkleidekabinen nutzen, so erhöht sich der 
zeitliche Abstand auf 60 Minuten.

2. Organisation (Gültig ausschließlich für die Jugendabteilung):

2.1. Die Heimmannschaft trifft sich mit den Trainer-innen mit einem 1,5m 
Mindestabstand am vereinbarten Sammelpunkt (Rasenplatz Punkt 1, 
Kunstrasenplatz Punkt 2). Ein vorzeitiges Betreten der Sportflächen 
sowie der Aufenthalt in anderen Bereichen des Sportgeländes ist 
nicht gestattet.

Die Gastmannschaft trifft sich mit den Trainer-innen mit einem 
Mindestabstand von 1,5m auf dem Parkplatz der Sportanlage. Ein 
vorzeitiges Betreten der Sportflächen sowie der Aufenthalt in 
anderen Bereichen des Sportgeländes ist nicht gestattet.

2.2. Die Spieler-innen betreten das Sportgelände maximal 60 Minuten vor 



dem aufgezeigten Spielbeginn (siehe Dfbnet) nur in Begleitung der 
Trainer-innen.
Wenn möglich reisen Trainer-innen und Spieler-innen individuell und 
bereits in Sportkleidung an (Weitere Infos unter Punkt 5: Sportgelände).

2.3. Nach dem Spielende verlassen die Trainer-innen und Spieler-innen 
unverzüglich das Sportgelände bzw. begeben sich im Mindestabstand 
von 1,5m zu den Kabinen. Auch ein weiterer gemeinschaftlicher 
Aufenthalt auf dem Sportgelände ist nicht gestattet.

3. Ausstattung:

3.1. Jeder Spieler/Spielerin bringt seine eigenen Getränke mit zu der 
Spieleinheit. Diese sollten nach Möglichkeit namentlich gekennzeichnet
sein.

3.3. Die Trainer-innen haben einen Mund-Nasen-Schutz sowie 
Einweghandschuhe griffbereit um bei eventuellen Verletzungen den 
Mindestabstand kurzzeitig unterschreiten zu können.

4. Spielablauf:

4.1. Kontaktsport ist mit einer Gruppe von höchstens 30 Spieler-innen 
inklusive den Ersatzspieler-innen und evtl. dem Schiedsrichter erlaubt.

4.2. Wenn sich Spieler-innen während des Spiels entfernen muss dieses 
unter Einhaltung des Mindestabstandes und Abmeldung bei den 
Trainer-innen geschehen. Dies gilt auch für das Aufsuchen der 
Toiletten.

4.3. Der Spielbericht wird von Mannschaftsverantwortlichen auf einem 
eigenen mobilen Endgerät angefertigt. Die Nutzung des Computers ist 
ausschließlich dem Schiedsrichter gestattet.

4.4. Halbzeitpausen werden im Freien mit dem Mindestabstand von 1,5m 
abgehalten.

5. Sportplatzgelände:

5.1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sind während des Spiels geöffnet.
Die Nutzung erfolgt einzeln. Ein Mindestabstand von 1,5m ist zu 
wahren. Desinfektionsmittel steht zur Verfügung.

5.2. In Umkleiden/ Duschen sowie dem Besprechungsraum muss der 
Mindestabstand eingehalten werden. Die geplante Nutzung ist dem BV 
Werther im Vorfeld anzuzeigen. Die Zeitfenster der Nutzung werden 
dementsprechend vom BV Werther vorgegeben.

Pro Mannschaft stehen 2 Kabinen zur Verfügung. Pro Kabine können 
sich maximal 6 Personen gleichzeitig unter der Einhaltung des 



Mindestabstandes umziehen.

Die Duschräume können von maximal 4 Personen gleichzeitig genutzt 
werden.

Im Anschluss an die Nutzung werden die Kabinen von dem 
Mannschaftsverantwortlichen bzw. den Trainer-innen desinfiziert und 
für mindestens 15 Minuten gelüftet.

Ein sauberes Verlassen der Kabinen wird grundsätzlich vorausgesetzt.

5.3. Das Betreten des Vereinsheims/ Kiosks ist nur mit einem Mund-Nase- 
Schutz gestattet. Maximal 4 Personen dürfen sich gleichzeitig im 
Vereinsheim aufhalten um Speisen und Getränke zu erwerben. 
Dabei ist der gebotene Mindestabstand einzuhalten. Das Kioskpersonal 
ist durch einen Spuckschutz geschützt und ist dementsprechend nicht 
an die Maskenpflicht gebunden.

Der Verzehr von Speisen und Getränken ist nur im Freien erlaubt.

5.4. Zuschauer sind bei Spielen auf die Anzahl von 300 Personen begrenzt. 
Der Zuschauereingang ist ausschließlich an dem Treppenaufgang zum 
Vereinsheim möglich. Andere Zuwegungen zum Sportgelände sind für 
die Dauer des Spiels zu verschliessen. Dort stehen Teilnehmerlisten 
sowie Desinfektionsmittel zur Verfügung. Zur Einhaltung der 
Regelungen wird dort von der Heimmannschaft ein Ordner gestellt 
(Benennung durch die Trainer-innen im Vorfeld). Der Ordner verlässt 
seine Position erst nach Beendigung des Spiels.

Trainer-innen sowie Betreuer und sonstige Mannschaftsverantwortliche
zählen bereits zu den Zuschauern und müssen dementsprechend auch 
dokumentiert werden.

Der Aufenthalt ist auf dem Sportplatzgelände ist lediglich in den 
Zuschauerbereichen gestattet (Kunstrasen Stehtribüne, Rasenplatz 
hinter den roten Barrieren). Der Zutritt auf die Sportfläche ist nicht 
erlaubt. Der Mindestabstand von 1,5m ist immer zu wahren.

6. Dokumentation:

6.1. Anwesenheitslisten (Verein, Name, Telefonnummer, Ankunfts- und 
Abfahrtszeit) sämtlicher Teilnehmer-innen (Trainer-innen, Spieler-innen 
und Zuschauer) sind vorbereitet und je Mannschaft bzw. Spiel 
auszufüllen. Die Übergabe erfolgt durch die Trainer-innen und die 
Abgabe erfolgt täglich beim Jugendvorstand bzw. den sportlichen 
Leitern.

6.2. Beschilderungen zu den Regelungen sind an den Einrichtungen für 
jedermann sichtlich angebracht.

6.3. Der Vorstand des BV Werther behält sich eine Kontrolle der o.g. 
Regelungen jederzeit vor.


